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68/14 – Kreis Coesfeld

Tagesordnung für die 2. Sitzung des Kreistags am 
02.07.2014

Die 2. Sitzung des Kreistags findet am Mittwoch, dem 
02.07.2014, um 16.30 Uhr, im großen Sitzungssaal des 
Kreishauses I, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld, 
statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Beantwortung der Fragen von Einwohnern
 
2 Genehmigung von Dienstreisen
 
3 Einladung zur „Großen Landkreisversammlung“ des 

Landkreistages NRW am 29.09.2014
 
4 Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den Auf-

wendungen für die Geschäftsführung
 
5 Wahl der Mitglieder der Landschaftsversammlung
 
6 Regelung der Befugnisse der Ausschüsse
 
7 Wahl der Ausschussmitglieder und der persönlichen 

Stellvertreter/innen sowie Verteilung bzw. Zuteilung der 
Ausschussvorsitze

 

8 Wahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses
 
9 Berufung je eines Vertreters der katholischen und evan-

gelischen Kirche in den Ausschuss für Schule, Kultur und 
Sport

 
10 Wahl der Mitglieder des Polizeibeirates
 
11 Entsendung von beratenden Mitgliedern des Schulträ-

gers in die Schulkonferenzen

12 Vertreter des Kreises Coesfeld in Organen, Beiräten und 
Ausschüssen von juristischen Personen oder Personen-
vereinigungen zur Wahrnehmung von Mitgliedschafts-
rechten

13 Wahl der Vertreter des Kreises Coesfeld in der Ver-
bandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 
Westmünsterland und Wahl des Verwaltungsrats der 
Sparkasse Westmünsterland

 
14 Wahl der Mitglieder des Regionalrates Münster
 
15 Wahl der Mitglieder des EUREGIO-Rates
 
16 Wahl von Vertretern des Kreises Coesfeld in der Mitglie-

derversammlung der EUREGIO e.V.
 
17 Mitteilungen des Landrats
 
18 Anfragen der Kreistagsabgeordneten
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Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Landrats
 
2 Anfragen der Kreistagsabgeordneten
 
3 Presseveröffentlichungen

Coesfeld, den 16.06.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

69/14 - Kreis Coesfeld

Hauptsatzung des Kreises Coesfeld vom 23.06.2014

Der Kreistag des Kreises Coesfeld hat aufgrund des § 5 Abs. 
3 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW 1994 Seite 646 ff.), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW S. 878) in sei-
ner Sitzung vom 23.06.2014 die folgende Hauptsatzung be-
schlossen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Name, Sitz und Gebiet (zu §§ 12, 14 u. 15 KrO NRW)
§ 2 Wappen, Dienstsiegel und Flagge (zu § 13 KrO NRW)
§ 3 Verfahren des Kreistages und der Ausschüsse 
 (zu § 32 Abs. 2 KrO NRW)
§ 4 Rechte und Pflichten der Kreistagsmitglieder, der 

sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen 
(zu §§ 28, 35 Abs. 6 KrO NRW, §§ 30 – 32 GO NRW)

§ 5 Stellvertreter/innen des Landrates (zu § 46 KrO NRW)
§ 6 Kreisausschuss (zu § 51 KrO NRW)
§ 7 Ausschüsse (zu § 41 KrO NRW)
§ 8 Akteneinsicht (zu § 26 KrO NRW)
§ 9 Aufwandsentschädigungen (zu §§ 30 und 31 KrO 

NRW)
§ 10 Verdienstausfall (zu § 30 KrO NRW)
§ 11 Verträge (zu § 26 Abs. 1 Buchstabe q KrO NRW)
§ 12 Geschäfte der laufenden Verwaltung (zu § 42 KrO 

NRW)
§ 13 Zuständigkeiten des Kreisausschusses (zu § 26 

Abs. 1 KrO NRW, § 69 Abs. 1 Landschaftsgesetz 
NRW)

§ 14 Allgemeine Vertretung des Landrates (zu § 47 Abs. 
1 Satz 2 KrO NRW)

§ 15 Personalangelegenheiten (zu § 49 Abs. 1 KrO NRW)
§ 16 Leiter/innen von Organisationseinheiten
§ 17 Bestellung der Schulleitung
§ 18 Gleichstellungsbeauftragte (zu § 3 Abs. 2 KrO NRW)
§ 19 Anregungen und Beschwerden (zu § 21 KrO NRW)
§ 20 Bürgerentscheid (zu § 23 KrO NRW)
§ 21 Bekanntmachungen (zu § 5 Abs. 7 KrO NRW)
§ 22 Inkrafttreten

 

§ 1
Name, Sitz und Gebiet (zu §§ 12, 14 u. 15 KrO NRW)

(1) Der Kreis führt den Namen „Kreis Coesfeld“.

(2) Sitz der Kreisverwaltung ist die Stadt Coesfeld.

(3) Das Gebiet des Kreises Coesfeld besteht aus der Ge-
samtheit der folgenden zum Kreis gehörenden Städte 
und Gemeinden:
o Gemeinde Ascheberg
o Stadt Billerbeck
o Stadt Coesfeld
o Stadt Dülmen
o Gemeinde Havixbeck
o Stadt Lüdinghausen
o Gemeinde Nordkirchen
o Gemeinde Nottuln
o Stadt Olfen
o Gemeinde Rosendahl
o Gemeinde Senden

§ 2
Wappen, Dienstsiegel und Flagge (zu § 13 KrO NRW)

(1) Der Kreis führt folgendes Wappen:
 Von Gelb zu Rot gespalten; vorn im oberen Drittel ein 

roter Balken, darunter eine rote Glocke, hinten ein ste-
hender, gelb gekleideter segnender Bischof, zu seinen 
Füßen eine gelbe Gans.

 Eine Darstellung ist als Anlage beigefügt.

(2) Der Kreis führt Dienstsiegel mit dem Kreiswappen.

(3) Der Kreis führt eine Flagge und ein Banner mit den Far-
ben Gelb und Rot; sie zeigen den Wappenschild des 
Kreises Coesfeld.

§ 3
Verfahren des Kreistages und der Ausschüsse 

(zu § 32 Abs. 2 KrO NRW)

Das Verfahren des Kreistages und der Ausschüsse richtet 
sich nach der vom Kreistag zu beschließenden Geschäfts-
ordnung.

§ 4
Rechte und Pflichten der Kreistagsmitglieder, 

der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen 
(zu §§ 28, 35 Abs. 6 KrO NRW, §§ 30 – 32 GO NRW)

(1) Die Kreistagsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüs-
se haben die Vorschriften der Kreisordnung und der Ge-
meindeordnung über die Verschwiegenheitspflicht, die 
Treuepflicht und über die Mitwirkungsverbote zu beach-
ten. Verstöße gegen die Verschwiegenheitspflicht kön-
nen mit einem Ordnungsgeld geahndet werden (§§ 28, 
35 Abs. 6 KrO NRW, §§ 30-32 GO NRW).

(2) Die Kreistagsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüs-
se müssen dem Landrat Auskünfte über ihre wirtschaft-
lichen und persönlichen Verhältnisse geben, soweit das 
für die Ausübung ihrer Tätigkeit von Bedeutung sein 
kann. Die Auskunft erstreckt sich
1. bei unselbstständiger Tätigkeit auf die Angabe des 

Arbeitgebers/der Arbeitgeberin (Branche) und die ei-
gene Funktion bzw. dienstliche oder berufliche Stel-
lung beim Arbeitgeber/bei der Arbeitgeberin,

2. bei selbstständiger Tätigkeit auf die Art des Gewer-
bes mit Angabe der Firma oder die Bezeichnung des 
Berufszweiges,

3. auf vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten als 
Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwal-
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tungsrates, sonstigen Organs oder Beirats einer 
Gesellschaft, Genossenschaft, eines in einer ande-
ren Rechtsform betriebenen Unternehmens oder ei-
ner Körperschaft, Stiftung oder Anstalt öffentlichen 
Rechts, soweit diese Tätigkeiten nicht auf einer Be-
stellung gemäß 26 Abs. 5 KrO NRW beruhen

4. auf den Umfang der Beteiligung an Unternehmen, 
Kapital- und Grundvermögen.

 Änderungen sind dem Landrat unverzüglich mitzutei-
len. Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie ande-
re vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten können auf 
Beschluss des Kreistages veröffentlicht werden. Die 
Auskünfte über die persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse sind vertraulich zu behandeln. Nach Ablauf 
der Wahlperiode sind die gespeicherten Daten ausge-
schiedener Mitglieder über ihre wirtschaftlichen und per-
sönlichen Verhältnisse zu löschen.

§ 5
Stellvertreter/innen des Landrates (zu § 46 KrO NRW)

(1) Der Kreistag beschließt vor der Wahl der Stellvertreter  
Stellvertreterinnen des Landrates über die Anzahl, die 
gemäß § 46 Abs. 1 KrO  NRW zu wählen ist.

(2) Der Landrat wird bei Verhinderung von seinen Stellver-
tretern/ Stellvertreterinnen in der sich aus dem Wahl-
ergebnis ergebenden Reihenfolge bei der Leitung der 
Sitzungen des Kreistages und bei der Repräsentation 
gemäß § 46 Abs. 1 KrO NRW vertreten. Sind alle Stell-
vertreter/innen verhindert, kann der Landrat andere 
Kreistagsmitglieder mit der Wahrnehmung repräsenta-
tiver Aufgaben für den Kreis beauftragen.

§ 6
Kreisausschuss (zu § 51 KrO NRW)

(1) Der Kreisausschuss besteht aus dem Landrat und min-
destens 8 und höchstens 16 Kreistagsmitgliedern. Die 
Anzahl der Kreistagsmitglieder des Kreisausschusses 
wird zu Beginn der Wahlperiode durch Beschluss des 
Kreistages festgelegt.

(2) Für jedes Kreistagsmitglied im Kreisausschuss ist ein 
persönlicher Stellvertreter/eine persönliche Stellvertre-
terin zu wählen. Die Stellvertreter/innen einer Fraktion, 
Gruppe oder Listenverbindung vertreten sich in fortlau-
fender alphabetischer Reihenfolge.

(3) Der Landrat ist Vorsitzender des Kreisausschusses. Der 
Kreisausschuss legt durch Beschluss die Anzahl der aus 
seiner Mitte zu wählenden Vertreter/innen seines Vorsit-
zenden fest.

§ 7
Ausschüsse (zu § 41 KrO NRW)

(1) Der Kreistag kann außer den gesetzlich vorgeschrie-
benen Ausschüssen zur Vorbereitung seiner Beschlüs-
se und der Beschlüsse des Kreisausschusses weitere 
Ausschüsse bilden. Darüber hinaus kann der Kreistag 
Unterausschüsse, Arbeitskreise und Beiräte, die nicht 
gesetzlich vorgeschrieben sind, einsetzen.

(2) Soweit gesetzlich nichts anderes geregelt ist, werden die 
Befugnisse der  Ausschüsse und Unterausschüsse etc. 
sowie deren Anzahl und die Zusammensetzung der Mit-
glieder durch Kreistagsbeschluss mit der Mehrheit der 
Stimmen der Kreistagsmitglieder  festgesetzt.

(3) Soweit der Kreistag nicht für bestimmte Ausschüsse eine 
persönliche Stellvertretung festlegt, werden die stellver-

tretenden Ausschussmitglieder entsprechend dem Ver-
fahren nach § 35 Abs. 3 KrO gewählt. Dabei ist gleichzei-
tig die Reihenfolge der Stellvertretung festzulegen.

(4) Ausschussmitglieder, die nicht Kreistagsmitglieder sind, 
werden von dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden des be-
treffenden Ausschusses verpflichtet.

(5) Im Übrigen finden auf die Ausschüsse und die Aus-
schussmitglieder die für den Kreistag und die Kreis-
tagsmitglieder geltenden Bestimmungen dieser Haupt-
satzung und der Geschäftsordnung entsprechende 
Anwendung, soweit nicht gesetzlich etwas anderes be-
stimmt ist.

§ 8
Akteneinsicht (zu § 26 KrO NRW)

(1) Der Landrat ermöglicht die Akteneinsicht nach § 26 Abs. 
2 KrO und 4 KrO in den Räumen der Kreisverwaltung. 
Er hat auch über die Anwesenheit von Bediensteten 
der Kreisverwaltung bei der Akteneinsicht zu entschei-
den. Entsprechendes gilt für die Akteneinsicht von Aus-
schussvorsitzenden, soweit der Ausschuss für die Bera-
tung der Angelegenheit zuständig ist.

§ 9
Aufwandsentschädigungen (zu §§ 30 und 31 KrO NRW)

(1) Die Kreistagsmitglieder erhalten als Ausgleich für Aus-
lagen und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
Mandat eine Aufwandsentschädigung. Diese wird nach 
Maßgabe der in der Entschädigungsverordnung fest-
gesetzten Beträge teilweise als monatliche Pauschale 
und teilweise als Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sit-
zungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der son-
stigen Ausschüsse des Kreistages und der Fraktionen 
gezahlt.

(2) Die Stellvertreter/innen des Landrates, die Fraktionsvor-
sitzenden und ihre Stellvertreter/innen erhalten neben 
der in Absatz 1 genannten Aufwandentschädigung die 
ihnen nach der jeweils geltenden Entschädigungsver-
ordnung des Landes NRW zustehenden zusätzlichen 
Aufwandsentschädigungen.

(3) Sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/
innen, die nach § 41 Abs. 5 oder Abs. 6 KrO NRW zu Mit-
gliedern von Ausschüssen, Beiräten, Unterausschüssen 
und Arbeitskreisen bestellt worden sind, die der Kreistag 
eingerichtet hat, erhalten für die Teilnahme an den Sit-
zungen dieser Gremien sowie für die Teilnahme an Sit-
zungen der Kreistagsfraktion ein Sitzungsgeld je Sitzung 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung des Lan-
des NRW. Dies gilt unabhängig vom Vertretungsfall auch 
für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als stellvertre-
tendes Ausschussmitglied.

(4) Bei einer Sitzungsdauer von insgesamt mehr als sechs 
Stunden wird ein weiteres Sitzungsgeld gewährt. Bei 
mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als 
zwei Sitzungsgelder gewährt werden.

(5) Ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Fraktionssit-
zungen wird höchstens für 30 Sitzungen pro Kalender-
jahr gewährt. Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen 
von Teilen einer Fraktion (Fraktionsvorstand, Fraktions-
arbeitskreise), zu denen von der Fraktionsführung einge-
laden wurde.

(6) Die Fahrtkostenerstattung und Reisekostenvergütung 
für Kreistagsmitglieder und Ausschussmitglieder und 
Unterausschussmitglieder etc. richten sich nach den 
Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes und der 
Entschädigungsverordnung mit der Maßgabe, dass für 
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die Benutzung eines privaten Kfz eine Wegstreckenent-
schädigung in Höhe des nach der Entschädigungsver-
ordnung zulässigen Höchstsatzes gezahlt wird. Reise-
kosten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen werden 
nur für Sitzungen innerhalb des Kreisgebietes erstattet. 
Können Reisekosten im Rahmen einer anderen ehren-
amtlichen Tätigkeit geltend gemacht werden, werden 
vom Kreis keine Reisekosten erstattet.

(7) Dienstreisen werden vom Kreisausschuss genehmigt, 
sofern nicht ein entsprechender Kreistagsbeschluss 
vorliegt. Für alle mit der Wahrnehmung ihrer üblichen 
Dienstgeschäfte erforderlichen Dienstreisen von Stell-
vertretern/Stellvertreterinnen des Landrates gilt die Ge-
nehmigung generell als erteilt, soweit sie sich auf das 
Gebiet des Landes NRW und der Euregio beschränken.

(8) Mitglieder von Ausschüssen gemäß § 85 Abs. 2 Satz 2 
und 3 Schulgesetz NRW sowie § 5 Abs. 1 Nr. 3-7 und 
Abs. 2 des 1. Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes erhalten für die Teilnahme an Sit-
zungen des Ausschusses je Sitzung ein Sitzungsgeld 
in Höhe des Sitzungsgeldes für sachkundige Bürger/
innen und Fahrkostenerstattung gemäß Abs. 3. Dies 
gilt auch für die Mitglieder von sonstigen Gremien, die 
vom Kreis aufgrund sondergesetzlicher Bestimmungen 
auf Kreisebene gebildet werden und für die weder in den 
sondergesetzlichen Bestimmungen noch im Gesetz über 
die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder von 
Ausschüssen vom 13. Mai 1958 in der jeweils geltenden 
Fassung eine Entschädigungsregelung vorgesehen ist. 
Für Bedienstete des Kreises, für die die Mitgliedschaft 
zu ihren dienstlichen Aufgaben gehört, gelten Satz 1 und 
Satz 2 nicht.

§ 10
Verdienstausfall (zu § 30 KrO NRW)

(1) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und 
sachkundige Einwohner/innen haben Anspruch auf Er-
satz des Verdienstausfalls, der ihnen durch die Mandats-
ausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit 
erforderlich ist. Das gilt für die Teilnahme an Kreistags-, 
Kreisausschuss-, Ausschusssitzungen und an ähnlichen 
Sitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten, die sich aus 
der Wahrnehmung des Mandats/der Mitgliedschaft erge-
ben (z.B. auch Fraktionssitzungen, genehmigte Dienst-
reisen). Der Anspruch besteht auch für maximal acht 
Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an 
kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der 
Mandatsausübung förderlich sind.

 Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäum-
ten Arbeitszeit berechnet.

(2) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und 
sachkundige Einwohner/innen haben mindestens An-
spruch auf einen Regelstundensatz von 10,00 EURO, 
es sei denn, dass sie ersichtlich keinen Nachteil erlitten 
haben.

(3) Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag der tatsächlich 
entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall er-
setzt, höchstens jedoch 26,00 EURO je Stunde.

(4) Selbstständige erhalten auf Antrag eine Verdienstaus-
fallpauschale. Sie wird im Einzelfall auf der Grundlage 
des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Er-
messen festgesetzt. Sie darf höchstens 26,00 EURO pro 
Stunde betragen und wird montags bis freitags auf die 
Zeit von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr und samstags auf die 
Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr begrenzt.

(5) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und 
sachkundige Einwohner/innen, die  einen Haushalt mit 

mindestens zwei Personen, von denen mindestens eine 
ein Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebe-
dürftige Person nach § 14 SGB XI ist, führen oder ei-
nen Haushalt mit mindestens drei Personen führen und 
nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 
sind, erhalten für die mandatsbedingte Abwesenheit vom 
Haushalt den Regelstundensatz in Höhe von 10,- EURO 
pro Stunde. Statt des Regelstundensatzes werden auf 
Antrag die notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt.

(6) Der Verdienstausfallersatz beträgt höchstens 208,00 
EURO pro Tag und die Entschädigung für die Haushalts-
führung 80,00 EURO pro Tag.

(7) Die Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung wäh-
rend der mandats-/ mitgliedschaftsbedingten Abwesen-
heit vom Haushalt sind nur erstattungsfähig, wenn keine 
weiteren im Rahmen gesetzlicher Pflichten zur Kinder-
betreuung verpflichteten Personen im Haushalt leben 
oder wenn diesen die Kinderbetreuung während der 
mandats-/ mitgliedschaftsbedingten Abwesenheit nicht 
zugemutet werden kann. Kosten einer entgeltlichen Kin-
derbetreuung werden nur für Kinder erstattet, die das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, es sei denn, es 
liegt im Einzelfall ein besonderer Betreuungsbedarf vor, 
der eine Betreuung über das 14. Lebensjahr erforderlich 
macht (z. B. Behinderungen etc.). Kinderbetreuungsko-
sten werden im Übrigen nicht erstattet für Zeiträume, für 
die Entschädigung nach § 30 Absätze 2 oder 3 KrO NRW 
geleistet werden. Pro Stunde der Kinderbetreuung wer-
den höchstens 16,00 EURO erstattet.

§ 11
Verträge (zu § 26 Abs. 1 Buchstabe q KrO NRW)

Die im § 26 Abs. 1 Buchstabe q KrO NRW dem Kreistag 
vorbehaltene Genehmigung wird auf folgende Verträge und 
Personengruppen beschränkt:
1. Verträge mit Kreistagsmitgliedern und Ausschussmit-

gliedern, soweit es sich nicht um Verträge handelt, die 
nach einem feststehenden Tarif oder im Wege einer Aus-
schreibung abgeschlossen werden und der Zuschlag auf 
das wirtschaftlichste Angebot erteilt wird.

2. Verträge mit Beamten/innen des höheren Dienstes ab 
Besoldungsgruppe A 15, mit tariflich Beschäftigten von 
der Entgeltgruppe 15 TVöD aufwärts und mit Beschäf-
tigten, deren Dienstbezüge auf der Grundlage eines Pri-
vatdienstvertrages die Vergütung nach Entgeltgruppe 15 
TVöD übersteigen.

Die Genehmigung gilt als erteilt, soweit es sich um Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung handelt und die im Vertrag 
vereinbarte Gegenleistung den Betrag von 15.500 EURO 
nicht überschreitet.

§ 12
Geschäfte der laufenden Verwaltung (zu § 42 KrO NRW)

(1) Der Landrat entscheidet nach pflichtgemäßem Ermes-
sen, welche Geschäfte solche der laufenden Verwaltung 
im Sinne des von § 42 KrO NRW sind.

§ 13
Zuständigkeiten des Kreisausschusses (zu § 26 Abs. 1 

KrO NRW, § 69 Abs. 1 Landschaftsgesetz NRW)

(1) Der Kreisausschuss ist gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 und 4 
KrO NRW für folgende Geschäfte zuständig, soweit es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung han-
delt oder sie nicht dem Kreistag vorbehalten sind:
1. Vergaben ab einem Wert von 150.000 EURO (netto). 

Eine solche Entscheidung ist entbehrlich, wenn
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o im Vorfeld im Fachausschuss durch die Verwal-
tung informiert und beraten,

o die Standards und Rahmenbedingungen der Er-
ledigung bestimmt,

o dem Kreisausschuss eine Empfehlung zur Durch-
führung der Maßnahme unterbreitet sowie

o ein Beschluss zur Durchführung bzw. Umsetzung 
der Maßnahme durch den Kreisausschuss ge-
fasst wurde.

Für diesen Fall ist die Verwaltung verpflichtet,
o unter den festgelegten Bedingungen die Aus-

schreibung der Maßnahme nach den Regeln des 
Vergaberechts zu vollziehen,

o die Maßnahme nach Vergabe des Auftrags aus-
zuführen.

o Soweit es abweichend von der Kostenkalkulation 
zu Kostendifferenzen zwischen einzelnen Gewer-
ken kommen sollte, ist eine Kompensation

o im Rahmen der Gesamtkosten, soweit dies nicht 
möglich ist

o im Rahmen des Budgets
 vorzunehmen. Der zuständige Fachausschuss ist 

laufend über die Projektabwicklung, der Kreisaus-
schuss über das Ergebnis der Erledigung des Pro-
jekts zu informieren.

2. Grundstücksveräußerungen und -belastungen mit 
einem Wert von 150.000 Euro bis 1.000.000 EURO,

3. bei unbefristeten Niederschlagungen über 50.000 € 
je Einzelfall/Schuldner und dem Erlass von Forde-
rungen über 10.000 €  je Einzelfall/Schuldner,

4. Erwerb von Vermögensgegenständen und sonsti-
ger Vermögenserwerb mit einem Wert von 150.000 
EURO bis 1.000.000 EURO,

5. sonstige Vermögensaufwendungen bis zu einem 
Wert von 150.000 EURO bis 1.000.000 EURO.

(2) Die Befugnisse des Kreistages nach § 69 Abs. 1 Satz 
3 Landschaftsgesetz NRW werden auf den Kreisaus-
schuss übertragen.

§ 14
Allgemeine Vertretung des Landrates 

(zu § 47 Abs. 1 Satz 2 KrO NRW)

Der/die allgemeine Vertreter/ Vertreterin des Landrates wird 
durch den Kreistag für die Dauer von acht Jahren gewählt. 
Er/Sie führt die Amtsbezeichnung “Kreisdirektor/Kreisdirek-
torin”.

§ 15
Personalangelegenheiten (zu § 49 Abs. 1 KrO NRW)

(1) Die Zuständigkeiten der obersten Dienstbehörde auf 
dem Gebiet des öffentlichen Dienstrechts und des Per-
sonalvertretungsrechts werden auf den Landrat über-
tragen, soweit eine Delegation gesetzlich nicht ausge-
schlossen ist.

(2) Die beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen Entschei-
dungen über die persönlichen Angelegenheiten der ihm 
nachgeordneten Beamten/Beamtinnen und Arbeitneh-
mer/innen trifft der Landrat, soweit nicht durch Gesetz 
oder diese Satzung ein anderes bestimmt ist.

(3) In Angelegenheiten der Wahlbeamten entscheidet der 
Kreisausschuss, soweit nicht durch Rechtsvorschrift 
eine andere Zuständigkeit bestimmt ist.

(4) Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 KrO NRW trifft der Kreisaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Landrat Entschei-
dungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder 
das Arbeitsverhältnis der Fachbereichsleiter/innen und 
Abteilungsleiter/innen auf Stellen mit einer Bewertung ab 
A 15 BBesO / LBesO bzw. Entgeltgruppe 15 verändern, 

soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Als solche 
Entscheidungen gelten unbeschadet des § 16 dieser 
Hauptsatzung bei Bediensteten im Beamtenverhältnis 
die Einstellung, Übernahme (im Wege der Versetzung) 
und Beförderung nach Besoldungsgruppe A 15 BBesO 
und höher. Bei Bediensteten in einem Arbeitsverhältnis 
gelten als solche Entscheidungen die unbefristete Ein-
stellung bzw. Übernahme und Eingruppierung / Höher-
gruppierung.

(5) Die Entscheidungen nach § 68 LPVG NRW (Entschei-
dungen auf Empfehlung der Einigungsstelle) trifft der 
Kreisausschuss.

§ 16
Leiter/innen von Organisationseinheiten

(1) Die Ämter der Fachbereichsleitungen werden Beamten 
auf Lebenszeit unbeschadet des Absatzes 2 nach Maß-
gabe § 22 LBG NRW zunächst im Beamtenverhältnis auf 
Probe übertragen. Dies gilt nicht für Ämter, die aufgrund 
anderer gesetzlicher Vorschriften im Beamtenverhältnis 
auf Zeit verliehen werden.

(2) Der Kreisausschuss kann bestimmen, dass Ämter im 
Sinne der Absatzes 1 ausnahmsweise direkt im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit übertragen werden.

§ 17
Bestellung der Schulleitung

Über die Zustimmung gemäß § 61 Abs. 4 Schulgesetz NRW 
zu der gewählten Bewerberin oder dem gewählten Bewer-
ber entscheidet der Kreisausschuss.

§ 18
Gleichstellungsbeauftragte (zu § 3 Abs. 2 KrO NRW)

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt im Rahmen der Ge-
setze bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises 
mit, die die Belange von Frauen berühren, Auswirkungen 
auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die 
Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der 
Gesellschaft haben sowie die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und die Verbesserung der beruflichen Situati-
on der in der Verwaltung beschäftigten Frauen betreffen. 
Sie fördert mit eigenen Initiativen die Verbesserung der 
Situation von Frauen sowie die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf für Frauen und Männer. Zu ihren Aufgaben 
gehört auch die Beratung und Unterstützung von Frauen 
in Einzelfällen bei der beruflichen Förderung und der Be-
seitigung von Benachteiligung. Eine Rechtsberatung ist 
unzulässig.

(2) Der Landrat ist Dienstvorgesetzter der Gleichstellungs-
beauftragten. Er trägt dafür Sorge, dass die Gleichstel-
lungsbeauftragte die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Informationen erhält und ihre Auffassung zu 
gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten bei der Mei-
nungsbildung berücksichtigt wird.

§ 19
Anregungen und Beschwerden (zu § 21 KrO NRW)

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft 
mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwer-
den an den Kreistag zu wenden. Ist eine Anregung oder 
Beschwerde von mehr als fünf Personen unterzeichnet, 
so müssen sie eine Person benennen, die berechtigt ist, 
die Unterzeichnenden zu vertreten.
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(2) Die Anregungen oder Beschwerden müssen eine An-
gelegenheit betreffen, die in den Aufgabenbereich des 
Kreises Coesfeld fällt. Anregungen und Beschwerden, 
die nicht in den Aufgabenbereich des Kreises Coesfeld 
fallen, sind vom Landrat an die zuständige Stelle weiter-
zuleiten. Der Petent/Die Petentin ist hierüber zu unter-
richten.

(3) Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden 
zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Ansichten 
etc.), sind ohne Beratung durch den Kreistag oder Kreis-
ausschuss vom Landrat an die zuständige Fachabtei-
lung weiterzuleiten.

(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden 
ist der Kreisausschuss zuständig, es sei denn, sie be-
treffen Angelegenheiten, für die gemäß gem. § 26 Abs. 1 
Satz 2 KrO NRW ausschließlich der Kreistag oder für 
die nach den Bestimmungen der KrO NRW oder dieser 
Hauptsatzung der Landrat zuständig ist. Ist der Kreisaus-
schuss nicht zuständig, überweist er die Anregung oder 
Beschwerde zur Erledigung an die zur Entscheidung 
berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er Emp-
fehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung 
berechtigte Stelle nicht gebunden ist. Ist der Kreisaus-
schuss zuständig, so bleiben die mitberatenden Zustän-
digkeiten der Fachausschüsse gegenüber dem Kreis-
ausschuss unberührt.

(5) Dem Petenten/Der Petentin kann aufgegeben werden, 
die Anregung oder Beschwerde in der für eine ordnungs-
gemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. 
Die Beratung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung 
der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden.

(6) Von der Prüfung einer Anregung oder Beschwerde soll 
abgesehen werden, wenn ihr  Inhalt einen Straftatbe-
stand erfüllt oder wenn sie gegenüber einer bereits ge-
prüften Anregung oder Beschwerde kein neues Sach-
vorbringen enthält. Von einer Prüfung der Anregung 
oder Beschwerde kann abgesehen werden, solange das 
Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht abge-
schlossen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens 
ist.

(7) Der Landrat unterrichtet den Petenten/die Petentin über 
die Entscheidung über die Anregung oder Beschwerde.

§ 20
Bürgerentscheid (zu § 23 KrO NRW)

(1) Der Kreistag entscheidet unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von drei Monaten nach Eingang eines Bürger-
begehrens, über dessen Zulässigkeit. Unzulässig sind 
Bürgerbehren, die den Anforderungen der Absätze 2 bis 
5 des § 23 KrO NRW nicht genügen.

(2) Die Entscheidung des Kreistages, ob dem zulässigen 
Bürgerbegehren entsprochen werden soll, ist unverzüg-
lich zu treffen. Entspricht der Kreistag einem zulässigen 
Bürgerbegehren nicht, so ist innerhalb von drei Monaten 
nach der Entscheidung des Kreistages über die Zuläs-
sigkeit des Bürgerbegehrens ein Bürgerentscheid durch-
zuführen.

(3) Näheres ist in einer Satzung gemäß Verordnung zur 
Durchführung eines Bürgerentscheids vom 10.07.2004 
GV. NRW. S. 382 zu regeln.

§ 21
Bekanntmachungen (zu § 5 Abs. 7 KrO NRW)

(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Kreises, die durch 
Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden im „Amts-

blatt für den Kreis Coesfeld“ vollzogen.

(2) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der nach Abs. 1 
festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonsti-
ger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so wird die 
Öffentlichkeit durch Aushang im Kreishaus I in 48653 
Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, durch Flugblätter oder 
ein eigens aus diesem Anlass herausgegebenes Amts-
blatt unterrichtet.

(3) Jeweils der wesentliche Teil der Beschlüsse des Kreis-
tages, des Kreisausschusses und der Ausschüsse wird 
in öffentlicher Sitzung oder durch die Presse der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht, soweit im Einzelfall nichts 
anders bestimmt oder beschlossen ist.

§ 22
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Verkündigung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung des Kreises Coesfeld vom 
28.10.2009 in der zuletzt geltenden Fassung außer Kraft.

Anlage zu § 2

Wappenschild des Kreises Coesfeld

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,
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b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt ge-
macht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 23.06.2014

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

70/14 - Stadt Dülmen

Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Dülmen am 03.07.2014

Am Donnerstag, 03.07.2014, 17:45 Uhr, findet im Sitzungs-
saal des Rathauses eine Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde

2. Prüfung der Gültigkeit der Kommunalwahl vom 
25.05.2014 (§ 40 Kommunalwahlgesetz in Verbindung 
mit § 66 Kommunalwahlordnung)

3. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13/3 
„Grundversorgungszentrum Dernekamp“, Teilbereich 2 
Klimaschutzsiedlung

 hier: Erneuter Entwurfsbeschluss

4. Bewerbung als LEADER-Region

5. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13/2 
„Dörfer Geist“
a.) Beratung und Beschluss über eingegangene Stel-

lungnahmen 
b.) Beschluss über die Begründung
c.) Satzungsbeschluss

6. Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf 
dem Bleck III“

 hier: Einleitungsbeschluss

7. Grundschule Dernekamp - Offene Ganztagsschule (Ein-
richtungs-, Projekt- und Durchführungsbeschluss)

8. Spielplatz auf dem Marktplatz 
 hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 16.06.2014

9. Mitteilungen der Bürgermeisterin

10. Anfragen von Stadtverordneten

II. Nicht öffentliche Sitzung

11. Mitteilungen der Bürgermeisterin

12. Anfragen von Stadtverordneten

Hinweis:
Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches können inte-
ressierte Einwohner der Stadt Dülmen die Beschlussvorla-
gen des öffentlichen Teils für diese Sitzung vom 01.07. bis  
03.07.2014 im Rathaus, Markt 1 – 3, Infothek des Bürgerbü-
ros (geöffnet montags bis donnerstags von 08:00 bis 18:00 
Uhr und freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr) kostenfrei erhal-
ten. Im Internet stehen die Sitzungsunterlagen des öffentli-
chen Teils auch auf der Homepage der Stadt Dülmen (www.
duelmen.de/1538.html) unter der Rubrik Rathaus | Politik | 
Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Dülmen, 26.06.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau

71/14 - Stadt Dülmen

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 13/5 „Sankt 
Barbara-Kaserne, Teil III“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 03.04.2014 den Bebauungsplan Nr. 13/5 
„Sankt Barbara-Kaserne, Teil III“ in der Gemarkung Dülmen-
Stadt gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung als Sat-
zung beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan Nr. 13/5 „Sankt Barbara-Kaserne, 
Teil III“ in Kraft.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 13/5 „Sankt Bar-
bara-Kaserne, Teil III“ mit der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bauleitplan berücksichtigt wur-
den, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurden, im Verwaltungsge-
bäude Overbergpassage, Overbergplatz 3, 2.OG, Zimmer 
12 – 14 u. 16, während folgender Zeiten einsehen und über 
deren Inhalte Auskunft verlangen:

Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr, 
außerdem
Montag  14.00 – 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr

Darüber hinaus ist der Bebauungsplan sowie die Begrün-
dung auch online unter der Internet-Adresse 

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/rechtskraft.php 

abrufbar.

Hinweise:

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird 
hingewiesen.
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2. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begrün-

denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind 
(§ 215 Abs. 1 BauGB). Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in 
der z. Zt. gültigen Fassung gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Dülmen, den 25.06.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Stremlau

72/14 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote und Kraftloserklärung von Sparurkunden der 
Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336538483 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 17.09.2014 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 17.06.2014

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 314027723 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 22.09.2014 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 20.06.2014

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 380048025 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 24.06.2014

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


